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Agenda

• Rechtlicher Schutz des Minderjährigen bei
Jamba & Co.

• Pornografie und Gewaltdarstellung auf dem 
Mobiltelefon

• Was tun gegen „Nepp-Seiten“ im Internet?
• Rechtliche Risiken beim Betrieb eines 
WLAN

• Fragen
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Rechtlicher Schutz des 
Minderjährigen bei Jamba & Co.
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Der Markt der Handyklingeltöne

• in Deutschland europaweit der größte 
Absatz

• Arten
• monophone Klingeltöne
• polyphone Klingeltöne
• Realtones

• Angebote
• Einzelkauf
• Abonnements

• Bestellmöglichkeiten
• Vertrieb
• Bezahlung
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Der Minderjährige im Vertragsrecht
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Vertragsschlüsse von Minderjährigen

• unter 7 Jahren: geschäftsunfähig
• bis zur Volljährigkeit: beschränkt 
geschäftsfähig
(§§ 106 ff. BGB)

• Verträge sind nur vollständig wirksam...
• ...mit Einwilligung des gesetzlichen 
Vertreters (i.d.R. die Eltern)

• oder die Leistung wird aus frei verfügbaren 
Mitteln bewirkt („Taschengeld-Paragraf“)

• andernfalls sind die Verträge „schwebend 
unwirksam“
• Eltern können solche Verträge aber genehmigen
• oder die Genehmigung endgültig verweigern



RA Fabian Schmieder und Nils Haag

Vertragsverhältnisse

Mobilfunk-
Anbieter

Minderjähri
ger

gesetzliche
r Vertreter

oder

Klingelton-
Anbieter

?
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Wirksamkeit des Klingelton(abo)-Vertrages

• Einzelkauf
• Einwilligung (+)
• Taschengeldparagraf (+)/(-)

• Abonnement
• Einwilligung (+)
• Taschengeldparagraf (-)

• Rückabwicklung

• praktische Probleme
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Zusammenfassung

• der Schutz des Minderjährigen wirkt in 
der Regel absolut und stets Zugunsten des 
Minderjährigen

• Verträge die nicht „aus frei verfügbaren 
Mitteln“ bedient werden können bedürfen 
der Zustimmung der Eltern (vor oder nach 
Vertragsschluss)

• Laufzeitverträge sind auch aus „frei 
verfügbaren Mitteln“
(Taschengeldparagraph) nicht wirksam

• was tun bei ungewollten Verträgen mit 
Minderjährigen?
• dem Vertragspartner die Minderjährigkeit
mitteilen

• und ggf die Zustimmung ausdrücklich
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Pornografie und Gewalt auf dem 
Mobiltelefon
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§ 184 Verbreitung pornographischer 
Schriften

Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit 
Geldstrafe wird bestraft, 

wer pornographische Schriften (§ 11 Abs. 3)
• einer Person unter achtzehn Jahren anbietet, 

überläßt oder zugänglich macht,
• an einem Ort, der Personen unter achtzehn Jahren 

zugänglich ist oder von ihnen eingesehen werden 
kann, ausstellt, anschlägt, vorführt oder sonst 
zugänglich macht,

• öffentlich an einem Ort, der Personen unter 
achtzehn Jahren zugänglich ist oder von ihnen 
eingesehen werden kann, oder durch Verbreiten von 
Schriften außerhalb des Geschäftsverkehrs mit dem 
einschlägigen Handel anbietet, ankündigt oder 
anpreist,

• an einen anderen gelangen läßt, ohne von diesem 
hierzu aufgefordert zu sein
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§ 131 Gewaltdarstellung

• verbreitet,
• öffentlich ausstellt, anschlägt, vorführt 

oder sonst zugänglich macht,
• einer Person unter achtzehn Jahren anbietet, 

überlässt oder zugänglich macht.

Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder 
mit Geldstrafe wird
bestraft, wer Schriften (§ 11 Abs. 3), die 
grausame oder sonst unmenschliche 
Gewalttätigkeiten gegen Menschen oder 
menschenähnliche Wesen in einer Art 
schildern, die eine Verherrlichung oder 
Verharmlosung solcher Gewalttätigkeiten 
ausdrückt oder die das Grausame oder 
Unmenschliche des Vorgangs in einer die 
Menschenwürde verletzenden Weise darstellt,
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Was tun gegen „Nepp-Seiten“ im 
Internet?
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Was tun gegen „Nepp-Seiten“ im Internet?

• bei Geschäften über das Internet besteht
i.d.R. ein Widerrufsrecht

• das Widerrufsrecht kann allerdings 
ausgeschlossen sein, wenn mit 
ausdrücklicher Zustimmung des Nutzers 
bereits vor Ende der Widerrufsfrist mit 
der Ausführung der Dienstleistung 
begonnen wird beziehungsweise der Nutzer 
diese selbst veranlasst hat (§ 312d Abs. 
3 Nr. 2 BGB)
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Was tun gegen „Nepp-Seiten“ im Internet?

• Vertrag wegen Irrtums oder arglistiger 
Täuschung anfechten

• Anfechtungsfrist beachten: beim Irrtum 
„unverzüglich“, bei der arglistigen 
Täuschung „1 Jahr“ ab Kenntnis
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Was tun gegen „Nepp-Seiten“ im Internet?

• bei Minderjährigen bedarf es zur 
Wirksamkeit des Vertrages i.d.R. der 
Zustimmung der Eltern (Einwilligung / 
Genehmigung), insbesondere bei 
Abonnements

• der „Taschengeldparagraph“ kann 
allerdings eingreifen, jedoch nur wenn 
der Minderjährige die Rechnung bereits 
bezahlt hat
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Was tun gegen „Nepp-Seiten“ im Internet?

• wenn Minderjährige wahrheitswidrig
angegeben haben volljährig zu sein, 
drohen die Anbieter oft mit Strafanzeige

• Strafmündigkeit erst ab 14 Jahren

• Betrug und Computerbetrug setzen Vorsatz
des Täters voraus, das Vermögen eines 
anderen zu schädigen.
• in der Regel wissen die Jugendlichen aber 
nicht, dass es sich um ein kostenpflichtiges 
Angebot handelt
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Zusammenfassung

• Faustregel:

Wenn ein bestimmtes Online-Angebot aus 
der Warte eines durchschnittlich 
intelligenten und aufmerksamen 
Internetnutzers als Gratisangebot 
erscheint, soll man nach dem rechtlichen 
Grundsatz von Treu und Glauben auch 
darauf vertrauen dürfen, dass dem so ist.
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Rechtliche Risiken beim Betrieb 
eines WLAN
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Übersicht

• Was muss ich als Betreiber eines WLANs 
aus rechtlicher Sicht beachten?

• Welche Risiken gehe ich ein?

• abhängig von der Nutzungsart
• WLAN fürs Wohnzimmer
• WLAN Communities (am Beispiel FON)
• Freifunk-Netze
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Aufbau eines Wireless Local Area Network 
(WLAN)
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WLAN für Wohnzimmer und Wohngemeinschaft 

• vom Internetprovider erlaubt?
• siehe Allgemeine Geschäftsbedingungen
• Folgen

• Ausübung von Straftaten Dritter über den 
Hotspot
• Zugänglichmachung 
verbotener/jugendgefährdender Inhalte

• Begehung weiterer Straftaten über das WLAN
• Folgen
• Lösung: Verschlüsseln



RA Fabian Schmieder und Nils Haag

(Störer)haftung eines WLAN-Betreibers 

• grundsätzlich ist jeder nur für eigene 
Rechtsverletzungen verantwortlich

• der mittelbare Störer haftet auch dann, 
wenn er
• die Rechtsverletzung ermöglicht hat und
• sie auf zumutbare Weise hätte verhindern 
können

• Folge: Abmahnung, Unterlassungserklärung 
und Kosten

• Urteil des LG Hamburg vom 26.7.2006
• Sachverhalt
• Urteil: WLAN-Betreiber trifft Prüf- und 
Handlungspflichten

• Betreiber muss technische Maßnahmen ergreifen
E f hl d G i ht V hlü l
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Haftungsprivileg des § 8 Telemediengesetz

• Diensteanbieter sind für fremde 
Informationen nicht verantwortlich

• gilt grundsätzlich auch für private WLAN-
Betreiber und ist vor allem für die 
wichtig, die einen Zugang bewusst der 
Öffentlichkeit zur Verfügung stellen

• allerdings nicht für die Störerhaftung
• was ist, wenn eine Verschlüsselung gerade 
nicht gewollt ist?
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Störerhaftung des Betreibers eines 
öffentlichen WLANs

Öffentliche WLANs finden sich 
beispielsweise in

• Hausgemeinschaften,
• Kaffeehäusern,
• Jugendzentren und
• auch in s.g. WLAN-Communities.
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WLAN Community FON

• 2005 gegründetes Unternehmen
• Benutzermodelle („Foneros“):

Linuse stellen ihren Hotspot anderen zur 
Verfügung und erhalten dafür kostenfreien 
Zugang zu allen anderen FON Access Points.

Bills stellen wiederum ihren Hotspot zur 
Verfügung, anstatt des kostenfreien Zugangs 
erhalten sie jedoch 50% der Gebühren, die 
Aliens an ihrem Access Point für Tagestickets 
zahlen.

Aliens teilen keinen Internetzugang. Sie 
müssen für den Zugang zu einem FON Hotspot 
ein Tagesticket für 3 Euro lösen. 
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Big Bill

BIG-BILL, Barcelona

Quelle: http://blog.fon.com/de/archive/foneros/bigbill-fonspot.html
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Störerhaftung des Betreibers eines 
öffentlichen WLANs

• wie weit gehen die Verpflichtungen, um 
einer Störerhaftung zu entgehen?
• BGH: alles, was zumutbar und erforderlich ist
• LG Hamburg (im konkreten Fall): 
Verschlüsselung

• keine Lösung für öffentliche Hotspots

• denkbare Maßnahmen:
• Protokollierung der IP-/MAC-Adressen
• Firewalls
• bei kommerziellen Angeboten: Zahlungsdaten
• Probleme

• no risk, no fun
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Lizenz- und Anzeigepflichten für Betreiber 
öffentl. WLANs

• Lizenzpflicht Mitte 2003 aufgehoben
• stattdessen: reine Anzeigepflicht, die 
allerdings nur gewerbliche Angebote für 
die Öffentlichkeit trifft (§ 6 TKG)

• gewerblich?
• Gewinnerzielung ist nicht erforderlich
• Absicht der Kostendeckung genügt bereits
• Beispiele

• im Zweifel: Anfrage bei der 
Bundesnetzagentur

• Zuwiderhandlung mit Bußgeld bis zu 10.000 
Euro bedroht
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Weitere Pflichten für Betreiber 
öffentlicher WLANs

• Wahrung des Fernmeldegeheimnisses (§ 88 
TKG)

• Schutz personenbezogener Daten
• Schutz vor unerlaubten Zugriffen durch 
Angriffe von
• innen (Mitbewohner oder Personal) und
• außen (Hacker etc.)

• durch „angemessene technische 
Vorkehrungen oder sonstige Maßnahmen“
• keine konkreteren Vorgaben aus dem Gesetz
• Verhältnismäßigkeit
• bei ohnehin unverschlüsselten WLAN-Zugängen 
kaum möglich

• Bereitstellung einer Schnittstelle für 
staatliche Überwachung erst ab mehr als 
1000 Teilnehmern



RA Fabian Schmieder und Nils Haag

vertragliche Verpflichtungen

• FON verpflichtet zur Bereitstellung des
Hotspots 24/7

• FON selbst garantiert aber nur eine 
Verfügbarkeit der eigenen Infrastruktur 
von 80%

• Weitergabe persönlicher Daten
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Sonderfall: Freifunker



RA Fabian Schmieder und Nils Haag

Verantwortlichkeit als Teilnehmer eines 
Freifunk-Netzes

• Pico Peering Agreement: Verpflichtungen 
zu freiem Datentransit und keiner Störung 
der Netzwerkkommunikation

• Wer ist verantwortlicher Betreiber?
• keine zentrale Verwaltung
• Verantwortung für reine Durchleitung abwegig
• Problem: auffindbar ist nur der Betreiber des 
Gateways

• Haftungsprivileg aus § 8 Telemediengesetz
• Störerhaftung bleibt, zumutbare technische 
Maßnahmen?
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Zusammenfassung

• der Betrieb von offenen WLAN Zugänge in 
Jugendzentren birgt (kalkulierbare) 
Risiken

• soweit keine eindeutige Identifizierung
der WLAN Nutzer möglich ist, sollten 
Maßnahmen zur Vermeidung von 
Rechtsverletzungen getroffen werden

• eine 100%ige Wirksamkeit der Maßnahmen 
ist für den Ausschluss der Störerhaftung 
nicht erforderlich
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Ausblick: Vorratsdatenspeicherung

• bisher: Voss-Entscheidung des BGH (Ende 
2006)

• aber: EU-Richtlinie zur 
Vorratsdatenspeicherung

• Umsetzung in deutsches Recht Mitte 2007 
erwartet

• § 110a Abs. 4 TKG-E: Anbieter von 
Internetzugangsdiensten für die 
Öffentlichkeit sind zur 6monatigen 
Speicherung folgender Verkehrsdaten für 
die Zwecke der Strafverfolgung 
verpflichtet:
• IP-Adresse
• eindeutige Kennung des Anschlusses, über den 
die Internetnutzung erfolgt

• Beginn und Ende der Nutzung
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weitere Informationen
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schmieder@iri.uni-hannover.de
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www.iri.uni-hannover.de
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Fragen?


